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	28. Februar 2012
Schriftliche Kleine Anfrage
des Abgeordneten Farid Müller (GAL) vom 20.02.2012
und Antwort des Senats
- Drucksache 20/3300 -


Betr.:
Einsturz und Abriss eines denkmalgeschützten Hauses auf St. Pauli – was bleibt vom alten Charme des weltberühmtesten Stadtteils Hamburgs übrig?

Am 17.2.2012 zwischen 8 und 9 Uhr rutscht die Außenwand des denkmalgeschützten Hauses an der Bernhard-Nocht-Straße 85/87 in die angrenzende Baugrube, wo Investor Köhler & von Bargen zurzeit baut.
Vormittags untersuchten Bauprüfer den Vorgang und die Hausfassade und ordneten an, lose Baustücke an der offenen Hausseite abzutragen, um Gefahr für die Umwelt abzuwenden.
Nach Einbruch der Dunkelheit begannen schnelle und grobe Abbrucharbeiten mit einem großen Kran. Die Bauarbeiter gaben gegenüber besorgten Anwohnerinnen und Anwohnern die Auskunft, das denkmalgeschützte Haus bis 23 Uhr abzureißen. Aber die Bewohnerinnen und Bewohner des Nachbarhauses sind weder informiert noch gewarnt worden.
Die Abrissarbeiten wurden mit Eintreffen von Vertretern des Denkmalschutzes gestoppt. Am nächsten Tag, Samstag, den 18. Februar 2012, wurde dann das ganze Haus mit Einwilligung des Bauprüfamtes abgerissen.
Damit verliert St. Pauli erneut ein denkmalgeschütztes Haus, welches den Charme des alten St. Pauli repräsentierte.
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:
1.
Anwohnerinnen und Anwohner berichteten von abgesenkten Gehwegen an der Baustelle Bernhard-Nocht-Straße 85/87. War dem Bezirksamt dieser Umstand bekannt, der auf Probleme beim Baugrund hinwies?

Wenn nein, warum nicht?

Nein. Sofern eine Gehwegabsenkung erfolgte, war dies durch das Bauverfahren bedingt und kein Indiz für die Beschaffenheit des Baugrunds.

2.
Nach Informationen der Anwohnerinnen und Anwohner war das denkmalgeschützte Haus nicht zur Baugrube hin abgesichert. Ist das so vom Bezirk genehmigt worden? 

Wenn ja, warum wurden keine Sicherungsmaßnahmen angeordnet, um das Haus zu schützen?

Vom zuständigen Bezirksamt wurden Unterfangungsarbeiten genehmigt, hierfür liegt eine geprüfte Statik vor. Diese Unterfangungsarbeiten an der Rückwand des Gebäudes (zur Baugrube) wurden nach dem dafür vorgesehenen Verfahren – abschnittsweise – durchgeführt, so dass weitergehende Sicherungsmaßnahmen nicht für erforderlich gehalten wurden.

3.
Gab es für den 17. Februar 2012 ab 18 Uhr eine Abrissgenehmigung für das teileingestürzte Haus?

Nein.

4.
Trifft es zu, dass am Freitagabend, als mit schwerem Gerät der Abriss begann, dieser Vorgang unter Aufsicht einer Bauprüferin des Bezirksamts Mitte stand?

Nein. Als die Leiterin des Fachamtes Bauprüfung vor Ort erschien, war bereits mit dem Abbruch begonnen worden. Dann wurden die Abbrucharbeiten gestoppt.

5.
Trifft es zu, dass am Abend noch Vertreter des Denkmalschutzamtes eintrafen und den Stopp des Abrisses veranlassten? 

Wenn ja, auf welcher Basis und Weisungsrecht?

Eine nicht weisungsbefugte Vertreterin des Denkmalschutzamtes war vor Ort, sie hat auf den Stopp der Abbrucharbeiten gedrängt. Die Abbrucharbeiten wurden zunächst eingestellt.

6.
Wann wurde und wer hat entschieden, das denkmalgeschützte Haus ganz abzureißen? Gab es Alternativen und wenn ja, warum wurden diese nicht umgesetzt oder für später in Erwägung gezogen?

Die Entscheidung wurde am 17. Februar 2012 vom Bauherrn – aufgrund einer Stellungnahme des Statikers – getroffen. Die Freigabe des Abbruchs der verbliebenen Bausubstanz erfolgte am 18. Februar 2012 durch das zuständige Bezirksamt und das Denkmalschutzamt. Ein Gesamtabbruch war letztendlich alternativlos, da vom Bauherrn durch den Teilabbruch bereits vollendete Tatsachen geschaffen wurden.
Für den verbliebenen Gebäudeteil war zum einen die Standsicherheit weiterhin gefährdet, zum andern wäre ein Neubau unter Einbeziehung des Hausrestes aus denkmalpflegerischer Sicht keine angemessene Maßnahme angesichts der reduzierten Substanz und der verbleibenden bautechnischen Probleme.

7.
Gibt es jetzt Auflagen für den Investor, wie mit dem Neubau das alte denkmalgeschützte Haus kompensiert werden soll? 

Wenn ja, welche? 

Wenn nein, warum nicht?

Die Frage kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden, da die Ausführung eines Neubaus im Baugenehmigungsverfahren geprüft und genehmigt wird.

8.
Die ehemaligen Mieterinnen und Mieter des Hauses hatten ein Rückkehrrecht mit Mietgarantien für zehn Jahre. Muss der Investor diese Vereinbarung weiter gewährleisten? 

Und wenn nein, warum nicht?

Den zuständigen Behörden liegen keine Erkenntnisse zu möglicherweise zwischen dem Investor und den Mietern getroffenen Vereinbarungen und deren Inhalten vor. Sie waren auch nicht Bestandteil des Genehmigungsverfahrens. Insofern sind hierzu keine Aussagen möglich.
9.
Wird der Bezirk Hamburg-Mitte diesen Vorfall und wie es dazu kommen konnte untersuchen? 

Wenn ja, wird dies von Dritten vorgenommen, um nicht die Bauprüfer selbst in Zielkonflikte zu bringen?

Sowohl das zuständige Bezirksamt als auch das Denkmalschutzamt gehen der Frage nach, ob der Abriss gerechtfertigt war und ob Konsequenzen daraus zu ziehen sind.

10.
Wird die Baugrube deswegen erst einmal gesichert, bevor alles vom Investor entfernt wird?

Die Baugrube wurde zunächst stillgelegt, weil die Räumung des Abbruchgutes unter Aufsicht des Denkmalschutzamts erfolgen soll.
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